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ZUSATZANGABEN FUER DAS ANGEBOT IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

WICHTIG: DIESE ZUSATZANGABEN FUER DAS ANGEBOT IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

SOWIE DARIN ENTHALTENE BEZUGNAHMEN AUF WERTPAPIERE BEZIEHEN SICH AUSSCHLIESSLICH

AUF DEN NACHTRAG NR. 378 VOM 15. OKTOBER 2003 GEMAESS § 10 WERTPAPIER-

VERKAUFSPROSPEKTGESETZ ZUM UNVOLLSTAENDIGEN VERKAUFSPROSPEKT VOM 28. FEBRUAR

2002, IN DER FORM DES NACHTRAGES  VOM 21. OKTOBER 2003 GEMÄSS § 11 WERTPAPIER-

VERKAUFSPROSPEKTGESETZ.

1. BESTEUERUNG

ZUSÄTZLICHE STEUERSPEZIFISCHE ERKLÄRUNG

BESTIMMTE ASPEKTE DER BESTEUERUNG IN DEUTSCHLAND

Die nachstehende Erörterung steuerlicher Aspekte ist allgemeiner Natur und dient
ausschließlich der Information. Die Ausführungen ersetzen keine rechtliche oder steuerliche
Beratung und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Im Hinblick auf die steuerlichen
Folgen für einzelne Inhaber von Zertifikaten wird keine Zusicherung gegeben. Potentiellen
Käufern wird empfohlen, wegen der landesspezifischen und individuellen Steuerfolgen ihre
steuerlichen Berater zu konsultieren.

Die Informationen im nachfolgenden Abschnitt dürfen nicht als steuerliche Beratung
verstanden werden und versuchen nicht, alle möglichen steuerlichen Überlegungen zu
beschreiben, die für einen Kaufinteressenten von Bedeutung sein können. Die Ausführungen
basieren auf den deutschen Steuergesetzen zur derzeitigen Rechtslage, diese können sich
jederzeit ändern, auch mit rückwirkendem Effekt.

POTENTIELLEN ANLEGERN WIRD DAHER GERATEN, IHREN EIGENEN
STEUERLICHEN BERATER ÜBER DIE KONSEQUENZEN IN IHREM
ANSÄSSIGKEITSSTAAT ZU KONSULTIEREN, DIE AUS DEM KAUF UND DEM
HALTEN DER ZERTIFIKATE FOLGEN.

STEUERINLÄNDER

Zinserträge

Aufgrund ihrer Konstruktion, können die Zertifikate während ihrer Laufzeit ständig Zinsen
akkumulieren.  Aus diesem Grund ist die Emittentin der Auffassung, daß die Zertifikate als
sogenannte Finanzinnovationen zu qualifizieren sein sollten. Gewinne aus der Veräußerung
oder Rückgabe der Zertifikate, die an Personen, die in der Bundesrepublik Deutschland
ansässig sind (das schließt u.a. Personen ein, deren Wohnsitz, gewöhnlicher Aufenthalt,
Geschäftsleitung, Verwaltungssitz, rechtlicher Sitz, Betriebsstätte oder ständiger Vertreter in
der Bundesrepublik Deutschland belegen ist) fließen, qualifizieren als Zinseinkünfte und
unterliegen der deutschen Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer (jeweils zuzüglich
Solidaritätszuschlag) und, wenn die Zertifikate in einem Betriebsvermögen gehalten werden,
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der Gewerbesteuer. Die Bemessungsgrundlage errechnet sich als die Differenz von
Anschaffungskosten und Veräußerungspreis oder Rückgabepreis.

Werden die Zertifikate im Privatvermögen gehalten, unterliegen die oben beschriebenen
Zinseinkünfte den persönlichen Einkommensteuersätzen zzgl. Solidaritätszuschlag.

Quellensteuer wird wie folgt erhoben:

Wenn die Zertifikate in einem inländischen Wertpapierdepot eines deutschen Kredit- bzw.
Finanzdienstleistungsinstituts verwahrt oder verwaltet werden, wird Zinsabschlagsteuer fällig.
Werden die Zertifikate veräußert oder eingelöst, wird die positive Differenz aus
Veräußerungs- oder Rückgabepreis abzüglich der Anschaffungskosten der Zertifikate der
Zinsabschlagsteuer von 30% zuzüglich Solidaritätszuschlag von 5,5% hierauf, insgesamt also
31,65%, unterworfen, wenn verschiedene Bedingungen erfüllt sind. Wenn die Bedingungen
nicht erfüllt sind, beispielsweise die Zertifikate nach einem Wertpapierdepotwechsel zu einer
anderen Bank verkauft oder zurückgeben werden, wird der Unterschiedsbetrag als
Bemessungsgrundlage für Zinsabschlagsteuer und Solidaritätszuschlag durch eine Pauschale
von 30% des Verkaufspreises oder Rückgabepreises ersetzt.

Wenn die Zertifikate gegen Zahlung bei einer deutschen Zahlstelle ausgehändigt werden,
beträgt die Zinsabschlagsteuer stets 35% zuzüglich Solidaritätszuschlag hierauf, insgesamt
also 36,925%. Werden die Zertifikate veräußert oder zurückgezahlt, wird die
Zinsabschlagsteuer von 35% zuzüglich Solidaritätszuschlag stets auf der pauschalen
Bemessungsgrundlage von 30% des Verkaufspreises oder Rückgabepreises berechnet.

Die Quellensteuer ist im Rahmen der steuerlichen Veranlagung anrechenbar.

STEUERAUSLÄNDER

Personen, die nicht im oben genannten Sinn steuerlich in Deutschland ansässig sind, sind im
allgemeinen von der deutschen Zinsabschlagsteuer und dem Solidaritätszuschlag befreit. Bei
Tafelgeschäften - mit Ausnahme von solchen, die von ausländischen Kreditinstituten oder
ausländischen Finanzdienstleistungsinstituten abgeschlossen werden - wird die
Zinsabschlagsteuer in Höhe von 35%  zzgl. Solidaritätszuschlag erhoben, kann jedoch
Steuerausländern erstattet werden.

ERBSCHAFT- UND SCHENKUNGSTEUER

Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer wird im allgemeinen bei einer schenkungsweisen
Übertragung oder einer Übertragung von Todes wegen erhoben, wenn

der Erblasser zur Zeit seines Todes, der Schenker zur Zeit der Ausführung der Schenkung
oder der Erwerber zur Zeit der Entstehung der Steuer seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt in Deutschland hat oder ein deutscher Staatsangehöriger ist, der sich nicht
länger als fünf Jahre dauernd im Ausland aufgehalten hat, ohne im Inland einen Wohnsitz
zu haben; oder

die Zertifikate zum Zeitpunkt ihrer Übertragung Bestandteil des Betriebsvermögens eines
Geschäftsbetriebs sind, für den in Deutschland eine Betriebsstätte unterhalten wird oder
ein ständiger Vertreter bestellt ist.
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ANDERE DEUTSCHE STEUERN

Übertragung und Verkauf der Zertifikate sind von der Umsatzsteuer befreit, wenn hierauf
nicht wirksam verzichtet wird. Andere deutsche Steuern werden auf Übertragung und Verkauf
der Zertifikate nicht erhoben.

EUROPÄISCHE QUELLENSTEUER

Am 3. Juni 2003 hat der Rat der Europäischen Finanzminister (ECOFIN-Rat) eine neue
Richtlinie in Bezug auf die Besteuerung von Zinserträgen angenommen. Nach der Richtlinie
wird jeder Mitgliedstaat verpflichtet, die Steuerbehörden der anderen Mitgliedstaaten mit
Informationen über Zinszahlungen zu versorgen, die eine Person in seiner Jurisdiktion an eine
natürliche Person mit Sitz in dem anderen Mitgliedstaat bezahlt. Die Quellensteuerrichtlinie
enthält daher Regeln, wonach (i) die Mitgliedstaaten, mit Ausnahme von Österreich, Belgien
und Luxemburg den automatischen Austausch von Informationen am 1. Januar 2005 beginnen
und (ii) Österreich, Belgien und Luxemburg zu diesem Zeitpunkt alternativ für eine
Übergangszeit eine Quellensteuer einführen. Die Quellensteuer wird mit einem Steuersatz von
15% während der ersten drei Jahre der Übergangsperiode eingeführt. Der Steuersatz steigt für
die Jahre 2008 bis 2010 auf 20% und später auf 35%.

2. EMISSION UND VERKAUF

Die Wertpapiere sind zum Vertrieb und zum Verkauf in Deutschland geeignet und werden

am 15. Oktober 2003 emittiert und ab dem 15. Oktober 2003 freibleibend zum Verkauf

angeboten. Die Wertpapiere koennen direkt von jeder Niederlassung der ABN AMRO

Bank N.V. in Deutschland bezogen werden. Es ist beabsichtigt, die Einbeziehung der

Wertpapiere in den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierboerse und in das

Boersensegment EUWAX an der Boerse-Stuttgart zu beantragen.

3. INFORMATIONEN ZU SETTLEMENT UND CLEARING

Die Wertpapiere sind zum Clearing und Settlement wie nachstehend beschrieben

zugelassen worden:

Description Euroclear Bank
S.A.

(ISIN)

Clearstream
Banking AG

(WKN)

200,000 AUD-Total Return Money Market
Index Open End Certificates

DE0009187401 918740

200,000 CHF-Total Return Money Market
Index Open End Certificates

DE0009187419 918741

200,000 EUR-Total Return Money Market
Index Open End Certificates

DE0009185652 918565

200,000 GBP-Total Return Money Market
Index Open End Certificates

DE0009186049 918604
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200,000 HUF-Total Return Money Market
Index Open End Certificates

DE0009186072 918607

200,000 NOK-Total Return Money Market
Index Open End Certificates

DE0009186247 918624

200,000 PLN-Total Return Money Market
Index Open End Certificates

DE0009187070 918707

200,000 TRL-Total Return Money Market
Index Open End Certificates

DE0009187229 918722

200,000 USD-Total Return Money Market
Index Open End Certificates

DE0009187294 918729

200,000 ZAR-Total Return Money Market
Index Open End Certificates

DE0009185561 918556

4. INFORMATIONEN ZUR ENDFAELLIGKEIT

Diese Informationen entnehmen Sie bitte Product Condition 3. Nur Personen, welche zur

entsprechenden Zeit in dem Register der massgeblichen Verwaltungsstelle (Clearing

Agent) als Wertpapierinhaber eingetragen sind, werden als solche angesehen.

5. BUERO DER ZAHLSTELLE

In Deutschland wenden Sie sich bitte an ABN AMRO Bank N.V. Niederlassung

Deutschland, Abteilung Strukturierte Aktienprodukte, Theodor-Heuss-Alle 80, 60846

Frankfurt am Main.

6. RECHTLICHER HINWEIS

Nachtrag gemaess § 10 Wertpapier-Verkaufsprospektgesetz zum unvollstaendigen

Verkaufsprospekt, in der Form des Nachtrages  vom 21. Oktober 2003 gemäss § 11

Wertpapier-Verkaufsprospektgesetz.

Dieser Nachtrag wird gemaess § 10 des Wertpapier-Verkaufsprospektgesetzes im

Zusammenhang mit dem unvollstaendigen Verkaufsprospekt vom 28. Februar 2002

veroeffentlicht.

Veraenderungen, die fuer die Beurteilung der Emittentin oder der Wertpapiere von

wesentlicher Bedeutung sind, werden, zusaetzlich zu einer Bekanntmachung gemaess

General Condition 4(a), in einem Nachtrag gemaess § 11 Wertpapier-

Verkaufsprospektgesetz in einem ueberregionalen Boersenpflichtblatt bekanntgemacht.

Dieser Nachtrag sowie der unvollstaendige Verkaufsprospekt werden waehrend der

Laufzeit der Wertpapiere zu den ueblichen Geschaeftszeiten in der Geschaeftsstelle der
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Zahlstelle zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Angaben zur Zahlstelle entnehmen Sie

bitte der obigen Rubrik 5. (Buero der Zahlstelle).
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